
H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Gemeinde Badenweiler für das Haushaltsjahr 2012 

 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.7.2000 (GBl. S. 581,  berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2011 

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen: 

 

§ 1 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 

 

 1. den Einnahmen und Ausgaben von je  8.107.000 EURO 

 

  davon  im Verwaltungshaushalt    7.528.000 EURO 

   im Vermögenshaushalt   579.000 EURO 

 

 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

  Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von  0 EURO 

 

 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von   0 EURO 

 

§ 2 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      250.000 EURO 

 
§ 3 

Die Hebesätze werden festgesetzt: 
 

 1. für die Grundsteuer 

  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf   340 v.H. 

  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   340 v.H. 

  der Steuermessbeträge 
 

 2. für die Gewerbesteuer auf  340 v.H. 

  der Steuermessbeträge 

 



§ 4 
Kleinbeträge bei der Grundsteuer werden fällig: 

 

 1. am 15.8. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EURO nicht übersteigt. 

 2. am 15.2. und 15.8. zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 

EURO nicht übersteigt. 

 

Badenweiler, den 12. Dezember 2012 

gez. Engler, Bürgermeister 

 

 
 
Nachrichtlich: 
Der Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde 

 a) im Erfolgsplan  in Einnahmen und Ausgaben auf je    712.000 EURO 

 b) im Vermögensplan  in Einnahmen und Ausgaben auf je   166.000 EURO 

festgesetzt. 

 

Der Wirtschaftsplan der Gemeinde-Kurverwaltung für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde 

 a) im Erfolgsplan  in Einnahmen und Ausgaben auf je  1.620.000 EURO 

 b) im Vermögensplan  in Einnahmen und Ausgaben auf je   119.000 EURO 

festgesetzt. 

 


